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Geschlechterdifferenz im europäischen Recht - Interdisziplinäre Tagung

In Kooperation mit dem MPI fÃ¼r EuropÃ¤ische
Rechtsgeschichte fand vom 23. bis 25. Februar 2000 die
Tagung “Geschlechterdifferenz im europÃ¤ischen Recht”
statt. In der Nachfolge der Tagung “Time and Space
in Women’s Lives in Early Modern Europe” (1997) am
Italienisch-Deutschen Institut Trient, der bilateralen Ar-
beitstagung “Geschlecht und Recht in der Geschich-
te” (1998) in Innsbruck sowie den Vorbereitungstagun-
gen fÃ¼r den von Ute Gerhard 1997 herausgegebenen
Sammelband “Geschichte der Frauen im Recht Von der
FrÃ¼hen Neuzeit bis zur Gegenwart” ging es um dieWei-
terfÃ¼hrung der ertragreichen interdisziplinÃ¤ren Zu-
sammenarbeit zum Thema “Recht und Geschlecht”.

Im Mittelpunkt der Tagung, an der etwa 60 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler teilnahmen, standen
privat-, Ã¶ffentlich- und kirchenrechtliche Aspekte der
Geschlechterdifferenz vom 16.-20. Jahrhundert. Der in-
haltliche Schwerpunkt lag auf “Ehe”, die aus den Per-
spektiven verschiedener Disziplinen analysiert wurde. -
Nach den VortrÃ¤gen war genÃ¼gend Zeit fÃ¼r intensi-
ve Diskussionen gegeben. Der Wunsch der Teilnehmen-
den nach Austausch und Kooperation resultierte in der
GrÃ¼ndung des Forschungsnetzwerkes “Geschlechter-
differenz in europÃ¤ischen Rechtskulturen”, das an der
UGh Kassel (e-mail der Mailingliste wird noch eingerich-
tet, daher noch: hwunder@uni-kassel.de) verwaltet wird.

Im EinfÃ¼hrungsvortrag “EhevertrÃ¤ge oder Kinds-
mord? â Orte historischer Rechts-wirklichkeit” reflek-

tierte Barbara DÃ¶lemeyer (Frankfurt am Main/GieÃen)
die je spezifischen Fragestellungen von Historikern und
Rechtshistorikern sowie ihre unterschiedlichen Heran-
gehensweisen. Beobachteten juristisch geschulte Rechts-
historiker vorwiegend das prozessuale Geschehen sowie
die Normdurchsetzungen, so beachteten historisch ge-
schulte Rechtshistoriker eher die sozialen Beziehungen,
in denen die Normen durchsetzbar waren. Am Beispiel
jÃ¼ngerer rechts- und sozialhistorischen Arbeiten stell-
te DÃ¶lemeyer nachdrÃ¼cklich die MÃ¶glichkeiten der
interdisziplinÃ¤ren Zusammenarbeit und den reichen
Ertrag der Auseinandersetzung mit den jeweils anderen
fachspezifischen Fragestellungen und methodischenWe-
gen heraus.

In der ersten Sektion wurde die Behandlung ehe-
rechtlicher Aspekte im Ã¶sterreichischen, italienischen
und dÃ¤nischen Recht vorgestellt. Im Mittelpunkt des
Vortrags von Ursula FloÃmann (Linz) stand die “Leh-
re von der zwingenden Rechtsnatur persÃ¶nlicher
Rechtsfolgen der EheschlieÃung in Ãsterreich” von der
SpÃ¤taufklÃ¤rung bis ins spÃ¤te 20. Jahrhundert. Die
spÃ¤taufklÃ¤rerische Auffassung von der Ehe als ei-
ner vertraglichen Gesellschaft zweier gleicher Individu-
en wandelte sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts zur Auf-
fassung der Ehe als einer ’rechtsfreien’ sittlichen Ver-
bindung. Erst damit wurde die Geschlechterhierarchie in
der Ehe festgeschrieben; gleichwohl Ã¼berdauerte die
’Lehre von der zwingenden Rechtsnaturâ in der patri-
archalen Exegese der Gesetzestexte - trotz der Anfang
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des 20. Jahrhunderts verfassungsmÃ¤Ãig festgeschriebe-
nen Gleichheit - bis Anfang der 60er Jahre des 20. Jahr-
hunderts. Da FloÃmann neben den Gesetzen auch deren
VorentwÃ¼rfe, die UmstÃ¤nde ihres Zustandekommens
und die Person der agierenden Juristen in ihre Analyse
einbezog, trat klar hervor, dass die Projektionen der Ju-
risten Ã¼ber das GeschlechterverhÃ¤ltnis ihren Nieder-
schlag in den juristischen Formulierungen der Gesetzes-
texte fanden.

Inger DÃ¼beck (Aarhus) beleuchtete anhand der
“VermÃ¶gensrechtlichen VerhÃ¤ltnisse zwischen Ehe-
leuten in DÃ¤nemark vom 18. bis zum 20. Jahrhundert”
die Spezifik des dÃ¤nischen EhegÃ¼terrechts. Im Dans-
ke Lov trat 1683 anstelle der nur fÃ¼r die Fahrhabe gel-
tende GÃ¼tergemeinschaft die allgemeine, vollkomme-
ne GÃ¼tergemeinschaft, aber der Ehemann verwaltete
das VermÃ¶gen der unter seiner Vormundschaft stehen-
den Ehefrau. Die Ehefrau gewann jedoch Ã¼ber die sog.
’SchlÃ¼sselgewalt’ wieder VerfÃ¼gungsgewalt Ã¼ber
die Fahrnis und das von ihr selbst erwirtschaftete Ver-
mÃ¶gen, die im Widerspruch zu ihrer UnmÃ¼ndigkeit
stand, so dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine
Neuregelung der vermÃ¶gensrechtlichen VerhÃ¤ltnisse
der Eheleute erforderlich wurde. 1925 schlieÃlich wurde
mit dem Grundsatz der Gleichstellung der Eheleute die
Aufhebung der GÃ¼tergemeinschaft in DÃ¤nemark ge-
setzlich fixiert und damit die vollkommen gleichgestellte,
gegenseitige Unterhaltspflicht eingefÃ¼hrt. Grethe Ja-
cobsen (Kopenhagen) kommentiert den Vortrag aus ge-
schlechtergeschichtlicher Perspektive und betonte, dass
Historiker ihr Augenmerk besonders auf die Fragen nach
dem ’WofÃ¼râ bzw. ’fÃ¼r wenâ von Gesetzen und Nor-
men richten mÃ¼Ãten. Zwar werde z.B. traditionell ver-
witweten Frauen ein Sonderstatus zugesprochen, aber
hier trete die Ambivalenz im VerhÃ¤ltnis von Rechtssys-
tem und Rechtspraxis besonders deutlich hervor.

Silvana Seidel Menchi (Trient) stellte das groÃan-
gelegte Forschungsprojekt “EhegerichtsprozeÃakten der
italienischen kirchlichen Archive” (14.-18. Jahrhundert)
vor, an dem seit 1997 37 Forscher und Forscherinnen ar-
beiten. Die auf der Grundlage des kanonischen Rechts
getroffenen Urteile bischÃ¶flicher Gerichte in Rechts-
steitigkeiten zwischen Eheleuten zeigen, dass Ehepro-
zesse besonders Frauen groÃe HandlungsspielrÃ¤ume
erÃ¶ffneten, allerdings mit Unterschieden in den ante-
und den posttridentinischen Prozessen. Seidel Menchi
forderte, die Untersuchung auf das Strafrecht, z.B. bei Bi-
gamie und Stuprum, auszudehnen.

In der zweiten Sektion gewÃ¤hrten drei jÃ¼ngere

Forscherinnen und ein jÃ¼ngerer Forscher Einblicke
in laufenden Forschungen, in denen “Geschlechterdif-
ferenz im europÃ¤ischen Recht” von Belang ist. Den
“Spuren eines weiblichen Privatrechtsdiskurses in Brie-
fen am Beispiel des Rechtsinstituts Testament” folgte
Doris Aichholzer (Wien). In den Briefen adeliger Frau-
en kamen vorwiegend privatrechtliche Fragen zur Spra-
che, die sie mit den ihnen nahe stehenden Freunden
und Verwandten erÃ¶rterten, besonders wenn ihre Ehe-
mÃ¤nner abwesend oder sie bereits verwitwet waren.
Gerade die Diskussionen Ã¼ber Testamente zeigen, wel-
che Kenntnisse die Frauen von den notwendigen Forma-
litÃ¤ten, den verschiedenen Rechtsformen und -kreisen
sowie den daraus entstehenden SpielrÃ¤umen besaÃen.
- Ralf-Peter Fuchs (MÃ¼nchen) warf in seinem Vortrag
Ã¼ber “Frauen als Zeuginnen in VerhÃ¶ren” die Fra-
ge auf, wann und wie Frauen ihr Wissen vor Gericht
prÃ¤sentieren konnten, da sie nicht ohne weiteres als
Zeuginnen anerkannt waren. Bei den VerhÃ¶ren wur-
den die Fragenkataloge zwar nicht geschlechtsspezifisch
geÃ¤ndert, aber es wurden besondere Vereidigungspro-
zeduren fÃ¼r Frauen vorgenommen. Obwohl in Zivil-
prozessen MÃ¤nner als Zeugen vorgezogen wurden, wa-
ren die Aussagen von Frauen manchmal unerlÃ¤Ãlich.
Die Problematik derweiblichen Zeugnisse spielte im zeit-
genÃ¶ssischen juristischen Diskurs keine unwichtige
Rolle. Ãber geschlechtsspezifische Zuschreibungen wur-
den gender-Vorstellungen transportiert undWirklichkei-
ten hergestellt. - Bettina Elpers (Frankfurt am Main) un-
tersuchte auf der Grundlage von erzÃ¤hlenden Quellen
und Urkunden des Hochmittelalters “MÃ¼tterliche Re-
gentschaften: Frauen als HerrschaftstrÃ¤ger in den ent-
stehenden Ã¶stlichen Territorien”. Die Quellen belegen
fÃ¼r diesen Zeitraum die HerrschaftsausÃ¼bung von
insgesamt neun Regentinnen. Die Chroniken stellen den
HerrschaftsÃ¼bergang ausfÃ¼hrlich dar, aber es lÃ¤Ãt
sich keine rechtlich durchgehende Begrifflichkeit fÃ¼r
diese VorgÃ¤nge finden. Gleichwohl ist gesichert, dass
mit dem Tod eines FÃ¼rsten die hinterbliebene Ehefrau
qua Hausrecht an seine Stelle trat, das Land regierte,
den Sohn ernÃ¤hrte und ihm die Landesherrschaft be-
wahrte. - Margret Friedrich (Innsbruck) nutzte in ihrem
Vortrag Ã¼ber “âVatterliche Gewaltâ oder ’Rechte zwi-
schen Aeltern und Kindernâ?” einen diskursanalytischen
Ansatz fÃ¼r die historische Analyse von privatrechtli-
chen und autobiographischen Texten des 18. Jahrhun-
derts. Ausgehend von den sich verÃ¤ndernden Bezeich-
nungen der vÃ¤terlichen Gewalt in der Hochphase des
aufgeklÃ¤rten Absolutismus fragte sie nach einem vor-
hergegangenen BewuÃtswandel. Friedrich stellte fest,
dass im 18. Jahrhundert eine Diversifikation der Bedeu-
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tung von Vaterschaft einsetzte, die de jure zur Erweite-
rung der Unterhalts- und Erziehungsaufgaben fÃ¼hrte
und auÃerdem die vÃ¤terliche Gewalt durch die komple-
mentÃ¤re Herrschaft beider Elternteile Ã¼ber die Kinder
abschwÃ¤chte.

In der abschlieÃenden Sektion trugen Friedrich Bat-
tenberg (Darmstadt) und Susanna Burghartz (Basel) The-
sen zur Geschlechterdifferenz im europÃ¤ischen Recht
aus juristischer und aus historischer Perspektive vor. Bat-
tenberg betonte, daÃ es keine gesicherte NormativitÃ¤t
der Geschlechterdifferenz gebe. Die Aussagen vormoder-
ner Juristen zur Hierarchie von Mann und Frau seien als
anthropologische Konstanten von MÃ¤nnern aufgestellt
und von Frauen internalisiert worden. Zur ErhÃ¤rtung
seiner Thesen zog Battenberg die Stellung der Frau im
jÃ¼dische Recht heran. Die patriarchale Konstruktion
sowohl des jÃ¼dischen als auch des christlichen Rechts
sei zwar durchgÃ¤ngig, aber ihre Umsetzung abhÃ¤ngig
von politischen und sozialen UmstÃ¤nden. Ausnahmen
von der patriarchalen Ordnung wurden nur im Interesse
des funktionierenden Rechtswesens zugelassen, die Elas-
tizitÃ¤t des ius commune war also immer im Interes-
se des Rechtsverkehrs. â Burghartz stellte methodisch-
konzeptuelle Ãberlegungen zu Perspektiven und Fra-
gestellungen fÃ¼r den Zusammenhang von Geschlecht
und Recht an. Dabei thematisierte sie, dass erstens ’Ge-
schlechtâ eine grundlegende Hierarchisierungskategorie
sei, die im VerhÃ¤ltnis zu anderen Differenzkategorien
gewichtet werden mÃ¼sse. In der rechtsgeschichtlichen
Untersuchung der Geschlechterdifferenz sei zweitens das
VerhÃ¤ltnis von Norm und Praxis besonders aufschluss-
reich, denn die WidersprÃ¼chlichkeit dÃ¼rfe nicht als
Mangel an Normdurchsetzung oder als ZurÃ¼ckbleiben
hinter der gesellschaftlichen RealitÃ¤t verstanden wer-
den, sondern sei als Zusammenspiel komplexer Kon-
struktionen von Geschlecht und Regulierungen von Ge-
schlechterdifferenz zu verstehen. Drittens kÃ¶nne die

Konstruktion vonGeschlecht und damit auch die vonGe-
schlechterdifferenz nicht lÃ¤nger als Gegebenheit ange-
sehen werden. Der stÃ¤ndige Re-KonstruktionsprozeÃ
in normativen und praktischen Diskursen der Rechts-
setzung und Rechtssprechung biete - gerade der Rechts-
geschichte - neue AnalysemÃ¶glichkeiten. SchlieÃlich
mÃ¼sse viertens nach dem VerhÃ¤ltnis von Wandel und
KontinuitÃ¤t, bzw. pointierter: nach struktureller Kon-
stanz beiWandel auf der Erscheinungsebene gefragt wer-
den. Rechtshistorische AnsÃ¤tze der Geschlechterfor-
schung mÃ¼Ãten nicht nur den Wandel im Hinblick auf
die Rechtsgleichheit der Geschlechter, sondern auch die
grundsÃ¤tzlichen Fragen nach expliziter und strukturel-
ler KontinuitÃ¤t der Differenz stÃ¤rker ins Auge fassen.

AbschlieÃend zogen Ute Gerhard (Frankfurt am
Main) und Heide Wunder (Kassel) eine positive Bilanz
der Tagung, auf der die spezifischen Kompetenzen von
Juristen, Historikern, juristisch geschulten und historisch
geschulten Rechtshistorikern, Volkskundlern, Politolo-
gen und Soziologen bei der ErÃ¶rterung der gemeinsa-
menThemen in intensiven, teils kontroversen Diskussio-
nen zum Tragen kamen. Um die KontinuitÃ¤t des wis-
senschaftlichen GesprÃ¤chs zwischen den bereits orga-
nisierten Gruppierungen, wie z.B. der Reichskammer-
gerichtsforschung (Wetzlar), dem Deutschen Rechts-
wÃ¶rterbuch (Heidelberg), der Historischen Krimina-
litÃ¤tsforschung, aber auch mit den noch nicht orga-
nisierten Forscherinnen und Forschern, die z.B. Ã¼ber
EhegÃ¼terrecht, Testamente, Vormundschaften und an-
dere privatrechtliche Fragen arbeiten, zu sichern, wur-
de beschlossen, fÃ¼r das Forschungsnetzwerk eine ’mai-
linglistâ einzurichten. Es sind Folgekonferenzen in Tri-
ent und Kopenhagen sowie eine Publikation geplant. Die
DurchfÃ¼hrung der Tagung wurde durch groÃzÃ¼gige
ZuschÃ¼sse der Fritz-Thyssen-Stiftung und des Hessi-
schen Ministeriums fÃ¼r Wissenschaft und Kunst er-
mÃ¶glicht.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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